
Pflichtinformationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

reIserÜcktrIttskOsten-VersIcherung

Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei Ver si che
rungs verträgen (VVGInfoV), ist der Versicherer verpflichtet, Ihnen 
die nachstehenden Informationen mitzuteilen.

Wir können über diese Versicherung nur Versicherungsnehmer 
aus  EU-Mitgliedsstaaten (außer Zypern und Malta) versichern.

1+2. Identität und ladungsfähige anschrift des Versicherers
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG
Vertreten durch den Vorstand Herrn Kai Waldmann und 
Herrn Sven Waldschmidt 
Alte Leipziger Platz 1 • 61440 Oberursel

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Walter Botermann
Vorstand: Kai Waldmann, Sven Waldschmidt
Sitz Oberursel (Taunus) • Rechtsform Aktiengesellschaft
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1585 
St.-Nr. 045 223 0042 1 (UStG) • St.-Nr. 9116 807 0046 1 (VersStG) 
USt.-Id. Nr. DE 811189884

3. hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständiges 
aufsichtsamt
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Alte Leipziger Versicherung AG 
besteht im Betrieb von Sach- und Rechtsschutzversicherungen.

Zuständiges Aufsichtsamt:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) • Bereich 
Versicherungsaufsicht • Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

4. angaben für das bestehen eines garantiefonds u.ä.
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb der 
Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen besteht, 
entfällt die Erfordernis für einen Garantiefonds u.ä. 

5. Wesentliche merkmale der Versicherungsleistung
Im Rahmen des Vertrages gelten die Allgemeinen Bedingungen 

für die Reiserücktrittskosten-Versicherung (ABRV) sowie die 
weiteren Bestimmungen, die sich in Bezug auf den Vertrag aus 
dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB), der Zivilprozessordnung (ZPO) ergeben. 
Versicherungsschutz im Rahmen des Versicherungsvertrages 
wird geleistet, wenn die versicherte Reise aufgrund der in Ziffer 
2 ABRV genannten Gründe nicht angetreten werden kann oder 
abgebrochen werden muss. Die weiteren Einzelheiten bitten 
wir aus den in der Broschüre abgedruckten Bedingungen zu 
entnehmen.

6. gesamtpreis der Versicherung
Die Prämie für die angebotene Versicherung ergibt sich aus der 
in der Broschüre enthaltenen Prämientabelle. Alle dort ausge-
wiesenen Prämien verstehen sich inklusive der gesetzlichen 
Versicherungssteuer. 

7. zusätzlich anfallende kosten sowie weitere steuern, 
gebühren oder kosten
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs fallen keine 
weiteren Kosten an. 

8. zahlung und erfüllung
Die aufgeführten Prämien sind im Voraus für den genannten 
Zeitraum fällig. Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überwei-
sung (inkl. aller Gebühren für den Banktransfer – diese gehen 
voll ständig zu Ihren Lasten) von Ihrem Konto angewiesen wurde 
und dieses eine ausreichende Deckung zur Durchführung der 
Überweisung aufweist. 

Sollte die Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, gilt die 
Prämienschuld mit der Einzahlung der fälligen Prämie beim 
entsprechenden Geldinstitut als erfüllt. Denken Sie auch hier an 
Bankgebühren, die von Ihnen vollständig zu tragen sind.

9. gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
An die Ihnen erteilten Informationen halten wir uns bis auf Wider-
ruf gebunden. 

10. hinweise auf mögliche schwankungen der verwendeten 
Finanzinstrumente
Beim Betrieb der Reiserücktrittskosten-Versicherung/Reise-
abbruch-Versicherung werden keine Finanzierungsinstru ment e 
verwendet. 

11. angaben über das zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag wird durch Überweisung der Versiche-
rungsprämie abgeschlossen.

12. Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht zur Reiserücktrittsversicherung ist nicht vorge-
sehen, da Versicherungsschutz ab Absendung der Prämie gewährt 
wird. Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise/Wider-
rufsrecht auf Seite 45.

13. Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem in der Broschüre enthal-
tenen Formular/Überweisungsträger.

14. beendigung eines Vertrags
Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt, mit dem Ende der Charter.

15. rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

16. anwendbares recht und zuständiges gericht
Für Vertragsverhältnisse gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Gerichtsstand im Rahmen der Verträge ergibt 
sich aus den §§ 13, 17, 21 und 29 Zivilprozessordnung (ZPO). 

17. sprache
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsin-
formationen sowie die Kommunikation während der Vertragslauf-
zeit ist Deutsch.

18. beschwerde- und rechtsbehelfsverfahren
Wenn Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden oder mit ei-
ner Entscheidung nicht einverstanden sein sollten, können Sie sich 
an den Servicebeauftragten des Vorstandes wenden:

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG • Servicebeauftragter des 
Vorstandes • Alte Leipziger-Platz 1 • 61440 Oberursel
E-Mail: servicebeauftragter@alte-leipziger.de

Sollte Sie das Ergebnis nicht zufrieden stellen, können Sie den 
Versicherungsombudsmann einschalten. Die Alte Leipziger Ver-
sicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann 
e. V. Der Ombudsmann ist eine unabhängige Schlichtungsstelle 
für Verbraucher. Er überprüft kostenfrei für Sie, ob wir korrekt 
gehandelt haben.

Versicherungsombudsmann e. V. • Postfach 080632 • 10006 Berlin, 
Tel.: 0800/3696000 • Fax: 0800/3699000 • E-Mail:beschwerde@
versicherungsombudsmann.de

Unabhängig davon haben Sie die Möglichkeit unsere Entschei-
dungen durch die Zivilgerichte überprüfen zu lassen.

19. beschwerde bei der aufsichtsbehörde
Die für Versicherungen zuständige Aufsichtsbehörde prüft vor 
allem, ob ein Unternehmen die für den Betrieb des Versicherungs-
geschäftes geltenden gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen 
Vorschriften beach tet. Den konkreten Einzelfall kann sie dabei 
grundsätzlich aber nicht rechtsverbindlich entscheiden. Hierfür 
sind die Zivilgerichte zuständig.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) • Bereich 
Versicherungsaufsicht • Graurheindorfer Straße 108 • 53117 Bonn

20. besondere Vereinbarungen
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der Ver-
sicherer durch Aufnahme in den Versicherungsschein oder  
Nachtrag bestätigt.
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